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Zuschrift: „Rangiert die Volksaktie vor dem Miteigentum?"
A u f  Grund unserer im  Maiheft geführten DisJiussion: „Hat die 
Volksaktie Zukunft a u f  dem deutsdien K apitalm arkt?“ haben w ir 
fo lgende Zuschrift erhalten, die w ir unseren Lesern gern zur Kennt
nis geben möchten.

Hamburg, den 4. 6. 1957 

Sehr geehrter H err Berghändler!

Die A usführungen eines Ge
sprächspartners der im Maiheft 

des „W irtschaftsdienst" veröffent- 
lid iten  Diskussion über die Volks
ak tie  lassen einige Anmerkungen 
als w ünsdiensw ert erscheinen. Zu
nächst einmal w äre zu sagen, daß 
je n e r  Gesetzentwurf, der nach An
sicht des Artikelschreibers „allen 
Betrieben mit m§hr als 100 Besdiäf- 
tig ten  ohne Rücksicht auf deren Un
ternehm ungsform  eine Gewinnbe
teiligung und M iteigentum zugun
sten  ihrer Belegschaften nahelegen" 
will, nicht von der DAG, sondern 
von einigen den Sozialausschüssen 
der CDU/CSU nahestehenden Ab
geordneten zur Diskussion gestellt 
w orden ist, wenngleich seitens der 
DAG eine weitgehende Überein
stimmung m it der von ihr vertre
tenen Auffassung festgestellt wer
den konnte. Es ist jedoch nicht an 
dem, daß durdi ein derartiges Ge
setz die Beteiligung der Arbeitneh
m er den Unternehm en etwa aufge- 
zwungen w erden soll, sondern es 
ist in das freie Ermessen der Be
teilig ten  gestellt, ob sie von den 
durch ein solches Gesetz gegebenen 
M öglichkeiten Gebrauch machen 
w ollen oder nicht. Da es sich bei 
der ganzen Miteigentumskonzep
tion  ausschließlich um den Wunsch 
einer Beteiligung auch der Arbeit- 
nehmerschaft an den jew eils durch 
Gewinne finanzierten Neuinvesti
tionen handelt, ist es nicht nur 
übertrieben, sondern ausgesprochen 
falsch, „von einer auf Enteignung 
der Unternehm er hinauslaufenden 
Besitzumscfaiditung und Kollek
tivierung" zu sprechen.

Das gilt nun keineswegs nur for
mell, sondern auch materiell. Wenn 
d er Gesetzgeber einerseits keinen 
Zwang ausspricht, auf der anderen 
Seite bei der Praktizierung aber ein 
Eigentum entsteht, das immerhin 
m it gewissen, hinsicäitlich der Ver
fügbarkeit sogar erheblichen, Ver
wendungsbeschränkungen belastet 
ist, kann von einer „Enteignung der 
Unternehm er" keine Rede sein.

Daß es w eder naturnotwendig 
noch klug, ist, wenn 40"/o aller 
Kapitalbildung (und damit die 
M asse der gewerblichen Investi

tionsfinanzierung) durch die soge
nannte Selbstfinanzierung, d. h. 
also zugunsten der Eigentümer von 
Unternehmungen erfolgt, darüber 
dürfte Einigkeit bestehen. Doch 
bleibt die Frage offen, ob die Un
ternehm ungen nicht zur Verbesse- 

' rung ihrer Situation, z. B. ihres Pro
duktionsm ittelapparates, ihrer Aus
stattung und — last not least — 
ihrer Liquidität der Anwendung 
solcher Selbstfinanzierungsmetho
den bedürfen. Sollte hier nicht, wie 
so oft, die W ahrheit in der Mitte 
liegen und sowohl Kapitalbildung 
aus Gewinnen bei den U nterneh
men als auch die Eigentumsbildung 
breiter Schichten, und zwar zu
nächst der eigenen Arbeitnehmer, 
an der Stelle der Kapitalentstehung 
eine nützliche Sache sein?

Es ist nun keineswegs so, wie 
es gesagt wurde, daß doch „in den 
Belegschaften die verhängnisvolle

Vorstellung genährt würde, daß 
private Vermögensbildung ohne 
KonsumverzicJit des einzelnen mög
lich sei und daß die Kapitalbildung 
der Unternehmungen aus vorent
haltenen Lohn- und G ehaltsanteilen 
der Arbeitnehm er gespeist werde".

W äre hierzu nicht die Frage zu 
beantworten, welchen Konsumver
zicht die Selbstfinanzierung der ge
werblichen Wirtschaft, die für 1950 
bis 1955 mit 60,5 Mrd. DM errech
net wird, erfordert hat und wer ihn 
auf brachte? Es liegt wohl auf der 
Hand, daß der dadurch bewirkte 
„Konsumverzicht", soweit er die 
Gewinnberechtigten betrifft, keine 
ausgesprochenen Opfer erfordert 
hat, soweit es die Masse der 
Verbraucher angeht, w aren die für 
diese Kapitalbildung aufgebrachten 
Opfer recht beachtlich.

Liegt es wirklich so ganz außer
halb aller realen Überlegungen, die 
Frage der Kapitalbildung auch un
ter Einschluß einer Beteiligung der 
Arbeitnehm er im W ege eines Mit
eigentums auf der Basis der neu
entstehenden Substanz zu sehen?

1.- 8. September 1957
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So wie bei der hohen Selbstfinan
zierungsrate die Dinge liegen, hat 
die Situation in vielen Branchen 
den Charakter eines ausgesprodie
nen, sicher aber von kaum jem an
dem gewünschten Unternehm er
monopols der Kapitalbildung.

Die Frage ist dann aber, ob unser 
heutiges Gesellschaftsrecht, das , 
schließlich aus einer ganz anderen 
Zeit stammt, nitiit einiger An- 
passungsvorsdiriften bedarf, um

eine solche Kapitalbeteiligung audi 
bei den Unternehmungsformen, 
außerhalb der Aktiengesellschaften 
zu ermöglichen. Zudem ist es kei
neswegs ein W esensgesetz der 
M arktw irtsdiaft, daß das Arbeit- 
riehmerentgelt nur in Bargeld, nidit 
aber in Anteilen am gemeinsam 
neuaufgebauten Kapital besteht. 
Die Tatsache einer bisher anders
artig verlaufenen Entwidclung ist 
zum mindesten kein Beweis.

W äre insoweit das erwähnte An
passungsgesetz n id it ein gewaltiger 
Fortschritt, noch vorhandene nega
tive und kritikw ürdige Seiten des 
Kapitalismus abzubauen?

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, 
wenn Sie diese Zusdirift zur Ergän
zung der Diskussion in Ihrer Zeit- 
sdirift veröffentlichen würden.

Mit vorzüglidier H odiaditung 
Dr. D.

A rib er t R a u ch fu ß , W iesbaden:

Das Wirtschaftspotential des arabischen Raumes

Im arabischen Raum haben sich seit W eltkriegsende 
folgenschwere W andlungen, Umsdiichtungen und 

Veränderungen vollzogen. Es wandelten sich die For
men des sozialen Aufbaus und die S trukturen von 
W irtsdiaft und Staat. Dieser W andel, in dessen V er
lauf die arabisdien Völker w ieder aktive Partner im 
W irtsdiaftssystem  der W elt w urden und sid i wieder 
ins Spiel internationaler w irtsdiaftspolitisdier Aus
einandersetzungen eingegliedert sahen, ist nur zu 
verstehen aus der veränderten Bedeutung dieses Ge
bietes für die anderen Großräume der Erde.
Die Bedeutung der arabischen W elt w urde im Verlauf 
der Jahrhunderte durdi das Maß bestimmt, in dem 
sie in das Verkehrssystem  der „Alten W elt" einbezo
gen war. Schon im vorislamischen Orient gab die 
Tatsache den Ausschlag, daß die großen W eltverkehrs
straßen vom Abendland zum Fernen Osten über die 
vorderasiatisdi-nordafrikanische Länderbrücke führ
ten. Auf den Karawanenstraßen, und W üstenwegen 
spielte sich der V erkehr zwischen Indien und den 
M ittelm eerländern ab. Die hieraus entstandene V er
m ittlerrolle im W elthandel wurde bedeutungslos, als 
die Seeroute um das Kap der Guten Hoffnung ent
deckt wurde. Erst Jahrhunderte später, als die Durdi- 
stediung der Landenge von Suez erfolgte, w urde die 
arabische W elt w ieder in das System der W elthan
delsstraßen eingebaut. Aber erst im 20. Jahrhundert 
und vor allem nach dem zweiten W eltkrieg begann 
die arabische W elt an w eltw irtsdiaftlidiem  Gewicht 
zuzunehmen: H eute hat sie auf Grund ihres Erdöls 
eine W eltstellung für sich. Alle übrigen Produktions
zweige treten  gegenüber dem ö l  in den Hintergrund. 
Der arabische Zwischenkontinent umfaßt m it den Län
dern Libyen, Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien, 
Irak, Saudisdi-Arabien, Jem en und den kleinen 
Scheichtümer Kuwait, Bahrain-Inseln, Qatar, V ertrags
küste, Maskat-Oman, Aden-Protektorat und Kolonie 
und der N eutralen Zone ein Gebiet von rund
7,3 Mill. qkm, in dem über 49 Mill. Menschen leben. 
Eine einheitliche Betrachtung ist nur schwer möglich, 
da die Länder auf sehr unterschiedlicher sozialer 
Stufe stehen und überhaupt wenig Gemeinsamkeit 
aufweisen. Es fehlte zwar nicht an Versuchen, die 
glaubensmäßige, politische und wirtschaftliche Ein
heit der arabischen W elt zu fördern, doch hat der 
panarabische Nationalismus sich noch nicht gegen 
den Patriotismus der einzelnen Länder durchsetzen 
können. Zwar besteht seit 1945 die Arabische Liga, 
deren V ertreter w iederholt die Probleme einer W äh-

rungs- und Zollunion und vieler anderer W irtschafts
verbindungen erörtert haben; ihre M itglieder sind 
Ägypten, Irak, Syrien, Libanon, Saudisch-Arabien, 
Jemen, Jordanien und seit 1953 das Königreich Libyen. 
Seit 1950 bestehen feste V erträge zur wirtschaftlichen 
und militärischen Zusammenarbeit, doch konnte die 
volle Harmonie wegen der verschiedenen wirtschaft
lichen Entwicklungsstufen und der unterschiedlichen 
Staatsformen nicht erreicht werden. Die W irtschafts
struktur des arabischen Raums hat sich seit Beginn 
dieses Jahrhunderts überraschend und in  einem un
erhörten Tempo geändert. Lag der wirtschaftliche 
Schwerpunkt noch vor wenigen Jahrzehnten dort, 
wo W asser in reichlichem Maße zur Verfügung stand, 
in den Oasenländern mit einer dichten Bevölkerung, 
so richtet sich das weltwirtschaftliche Gewicht der 
einzelnen arabischen Länder heute ganz nach ihrem 
Ölreichtum. Nach Berechnungen der Ölfachleute stel
len sich die geologischen Erdölvorräte der arabischen 
W elt auf rund 15 660 Mill. t, das ist fast die Hälfte 
der Ö lvorräte der Welt.

Erdölreserven und Erdölförderung
(ln M ill. t)

G ebiet S ld iere R eserven
Förderung

1955 1956

K uw ait 6 906 54,8 55,0
Saudisd i-A rabien  5 427 46,7 47,9
Irak 2 957 33,6 31,3
Qatar 196 5,4 5,9
Ä gyp ten 37 1,8 1,8
N eu tra le  Zone 90 1,4 1.6
Bahrain 28 1.5 1.5
A den
Jem en _ _ _
Jordanien _ _ ,_
Libanon _ _ ___
Libyen — _ _
S yrien — — —
Das Erdöl zieht eine scharfe Trennungslinie zwischen 
den arabischen Ländern. Die an der Ö lgewinnung be
teiligten Staaten zählen nur ein rundes V iertel der 
Gesamtbevölkerung des arabischen Raums. Ob die 
großen Gewinne aus der Erdölförderung einmal der 
gesamten arabischen W elt zugute kommen werden, 
muß abgew artet werden.
Der erdölreiche Kernraum der arabischen W elt wird 
an seinen Flanken von relativ  wirtschaftsschwachen 
Gebieten umgeben, deren Bedeutung sich allein aus 
der politisch-strategischen Situation ergibt. Die arabi
schen Länder sind keine fruchtbaren Gebiete. N ur 
durch Fleiß und umsichtige Bewässerung läßt sich die 
Bevölkerung aus eigenem Raum ernähren, mit der Be-
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